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Statuten Verein „Brokids“  
 

 
 
  

I. Name, Zweck und Sitz 
  

1. Unter dem Namen „Verein Brokids“ besteht mit Sitz in Zürich-Seebach ein 
körperschaftlich organisierter Verein im Sinn von Art. 60ff des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches. Der Verein unterstützt den Aufbau diverser Initiativen, welche 
„Arbeitserfahrungen“ von 11- bis 14- jährigen Kinder und Jugendlichen fördern. 
Die Kernaufgabe des Vereins BROKIDS bezieht sich auf den Aufbau und Betrieb 
von Reparaturwerkstätten, in denen gebrauchte und defekte Kinderartikel für den 
Wiederverkauf gereinigt, repariert und für den Verkauf – teils im Shop, teils auf 
Online-Plattformen – aufbereitet werden. Im Umfeld des Werkstatt- und Shop- 
Betriebes können die Teilnehmenden zahlreiche Arbeitsschritte persönlich 
mitgestalten und Arbeitserfahrungen sammeln. Ein weiteres Ziel ist es, Werte wie 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und 
Teamfähigkeit zu fördern und zu stärken. Begleitet werden die Teilnehmenden 
unter anderem von ehrenamtlichen Fachkräften der «Generation 55+». Kinder und 
Jugendliche, welche das BROKIDS-Training durchlaufen haben, sollen mit mehr 
Arbeits- und Alltagskompetenzen sowie mit einer klareren Berufsvorstellung in die 
regulären Schnupperlehren der Sekundarstufe starten können. 

 
2. Der Vereinsvorstand bildet die auftraggebende Institution in Bezug auf entstehende 

BROKIDS-Werkstätten. 
 

3. Das Engagement des Vereins BROKIDS baut auf christlichen Werten auf. Die 
Vorstandsmitglieder, der Geschäftsführer und die angestellten Mitarbeitenden 
orientieren sich am christlichen Menschenbild. Das Angebot von BROKIDS ist allen 
Kindern zugänglich, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion und 
Weltanschauung.  
 

4. Der Verein  ist parteipolitisch neutral und nicht gewinnorientiert. Spenden an den 
Verein sind steuerabzugsberechtigt. 

 
5. Der Verein kann die zur Erfüllung des Vereinszwecks nötigen Gebäude und 

Räumlichkeiten erwerben oder mieten. 
  
  

II. Mitgliedschaft 
  

1. Die Mitgliederaufnahme erfolgt durch den Vorstand auf schriftliche Anmeldung bei 
einem seiner Mitglieder.  

  
 2.  Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er 

steht jederzeit frei.  
  
 3.  Über den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand abschliessend ohne 

Angabe von Gründen. 
 
  

III. Organe 
  

 Die Organe des Vereins sind: 
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 1. Mitgliederversammlung 
 2. Vorstand 
 3. Geschäftsleitung 
 4. Rechnungsrevisoren 

 
 
 1.  Mitgliederversammlung 
  

 1.1.jDie Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird jährlich 
einmal, im ersten Halbjahr des Kalenderjahres, einberufen. 

  
  Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden: 
  
 - wenn ein Fünftel der Mitglieder (mind. 2 Personen) es schriftlich verlangt 
 - durch Beschluss des Vorstandes 
  
 Zeitpunkt und Ort der Mitgliederversammlung sowie die Traktanden sind den 

Mitgliedern mindestens drei Wochen vorher mitzuteilen. 
  
 1.2.jDie Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Rechnung und das 

Budget. Sie setzt die Mitgliederbeiträge fest, wählt den Vorstand und die 
Rechnungsrevisoren, befindet über die Statuten und behandelt Anträge des 
Vorstandes und einzelner Mitglieder. 

 Die Anträge der Mitglieder sind mindestens 14 Tage vor der Versammlung dem 
Sekretariat zuhanden des Vorstandes schriftlich einzureichen. Über nicht 
angekündigte Anträge (ausgenommen sind Änderungen der Statuten) kann 
Beschluss gefasst werden, wenn die Mitgliederversammlung dies mit 2/3 der 
Stimmen beschliesst. 

 
 1.3. Beschlüsse werden mit einfachem Stimmenmehr der anwesenden Stimmen 

gefasst. Statutenänderungen erfolgen mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmen. Die Beschlüsse erfolgen offen, es sei denn, dass 1/5 der anwesenden 
Stimmen (mind. 2 Personen) eine geheime Wahl oder Abstimmung verlangt. 

 

  
 2.  Vorstand 
  
 2.1. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und mindestens zwei weiteren 

Mitgliedern. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre. Er konstituiert sich selbst.  
  Die Geschäftsleitung kann nicht Teil des Vorstandes sein. 
  
 2.2.,Der Vorstand führt den Verein. Er hat alle Kompetenzen, die nicht gemäss 

Statuten ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Deren 
Geschäfte werden durch den Vorstand vorbereitet. 

  
 2.3.,Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Jedes Vorstandsmitglied ist 

zeichnungsberechtigt kollektiv zu zweien.  
  
 2.4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der anwesenden 

Stimmen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder 
anwesend sind. Er erstellt ein Beschlussprotokoll. In dringenden Fällen können 
Beschlüsse auf dem Korrespondenzweg gefasst werden. 

 
 2.5  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur 

Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für 
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besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene 
Entschädigung ausgerichtet werden.  

 
 
 

 3. Die Geschäftsleitung  
 
 3.1  Der Vorstand kann eine Geschäftsleitung ernennen, die die operativen Aufgaben 

im Sinne des Vereinszwecks wahrnimmt. Sie trägt die Verantwortung für die 
Planung und Durchführung der Aktivitäten des Vereins. Die Geschäftsleitung 
berichtet dem Vorstand regelmässig über den Gang der Geschäfte gemäss dem 
Organisationsreglement und dem Pflichtenheft. 

 
         3.2  Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die operative Führung und das 

Personalwesen. Sie sorgt für ein aussagekräftiges Rechnungswesen und stellt 
sicher, dass dieses den für soziale Organisationen geltenden Richtlinien 
entspricht. 

 
         3.2  Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die fachlich korrekte 

Leistungserbringung und ist dafür besorgt, dass alle notwendigen Qualifikationen 
und Zertifizierungen Anwendung finden. 

 
 4. Rechnungsrevisoren 
  

 Die Amtsdauer der Rechnungsrevisoren beträgt vier Jahre. Die Revision der Kasse 
kann auch extern vergeben werden. 

  
  

IV. Mittel 
  

1. Der Verein bezieht seine finanziellen Mittel aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten, 
Subventionen, Dienstvergütungen, Miet- und Kapitalzinsen, Darlehen, Erträgen aus 
den Verkaufsplattformen und Dienstleistungen. 

 
2. Die Mitgliederbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Die 

Mitgliederbeiträge betragen maximal Fr. 100.- pro Person und Jahr. 
 

3. Die Mittel und das Vermögen des Vereins dienen ausschliesslich dem unter Punkt I 
festgelegten Zweck und Ziel. 

 
4. Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 

 
5. Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. 

  
 
  

V. Auflösung des Vereins 
  

 1.  Der Verein kann sich mit 2/3 der gesamtmöglichen Stimmen in einer 
ausserordentlich dafür einberufenen Mitgliederversammlung auflösen. 

  
2. Das bei der Auflösung des Vereins vorhandene Vermögen soll im Rahmen des 

Vereinszwecks an eine gemeinnützige, steuerbefreite Körperschaft gehen, welche 
im Bereich Kinder- und Jugendförderung arbeitet. Eine Verteilung unter die 
Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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Diese Statuten sind durch Annahme durch die Gründungsversammlung vom 14. Juli 
2010 in Kraft getreten. 
Ergänzungen und Änderungen:  

1. Protokoll GV  vom  27. Juni 2012 
2. Protokoll a.o. GV vom 11. Dez. 2012 
3. Protokoll a.o. GV vom 07. Feb. 2018 

 
 
 
 
 
Der Präsident    Die Aktuarin       Vorstandsmitglied 
      

  
 
  
 

Olivier Tezgören    Raffaela Turchi   Darja Baranova 
 


